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Das Dokument vom 2. Sept. 1367 mit der ersten Erwahnung einer
Bricke zu Wangen ,und mit allem dem, so darzu héret’ . ..

Markus Hahlen

Wenn ein Objekt ein grosses Jubildum feiern kann, so darf das, wie in unserem Fall,
originale Dokument mit der Ersterwdhnung unserer Briicke nicht fehlen. Natdrlich nur eine
Abbildung. Das originale Dokument wird im Staatsarchiv des Kantons Bern in einem gelben
Umschlag fein séduberlich aufbewahrt und kann dort eingesehen und befihlt, aber nicht
mitgenommen werden. Deshalb miissen wir uns mit einer Abbildung desselben begnligen.
Mit den digitalen Méglichkeiten ist dies heute ja kein Problem mehr. Da bereiten die
Transkription und das Verstehen der Urkunde schon gréssere Probleme. Alle Dokument sind
bereits transkribiert und (auf den Kanton Bern bezogen) in den ,Fontes Rerum Bernensium -
Berns Geschichtsquellen” in zehn Béanden festgehalten; derjenige 9. Band mit unserem
Dokument stammt von 1908. Damit ist die alte Handschrift in heutige und fiir uns gut
leserliche Druckschrift tibertragen worden. Bleibt noch das Verstdndnis des mittelalterlichen
(Juristen-) Hochdeutschen und das Verstehen der Gepflogenheiten der damaligen Zeiten.
Dies ist zugegeben schon schwieriger und brauchte einen Ubersetzer. Als kleine Hilfe und
Zusammenfassung hier wiedergegeben, was auf dem gelben Umschlag steht: ,Graf
Hartmann von Kyburg, Landgraf zu Burgund, bekennt, dass er und seine Brider beim
Grafen Rudolf von Neuenburg, Herrn zu Nidau, nochmals 1000 Flor. Gl. (Florentinische
Gulden) auf Wangen (bei der Aufzdhlung des Quasi-Inventars wird hier auch unsere Briicke erstmals er-
wéhnt. Die Red.), Herzogenbuchsee etc. aufgenommen haben, womit sich die Pfandsumme auf
3000 GI. erhoht. Die Pfandlésung ist erst nach Graf Rudolfs Tode, dann aber zu jeder Zeit
mdglich.

Siegel: Graf Hartmann von Kyburg
Graf Eberhard von Kyburg
Graf Berchtold von Kyburg (fehlt).”

Fir die geneigten Leserinnen und Leser des Neujahrsblattes ist es eine Knobelaufgabe,
alles weitere selber herauszuerraten und -finden. Viel Spass!
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Das originale Dokument ist auf Lederpergament geschrieben und mit drei Siegeln versehen. Das Wort ,brugge”,
welches sich auf die Feste Wangen bezieht, steht bereits anfangs der dritten Zeile.

Die unten abgebildete Transkription aus den ,Fontes Rerum Bernensium’ist nicht eine vollstandige Transkription
des oben abgebildeten Dokumentes, lediglich eine Auswahl, damit das Wesentliche nicht in den Details untergeht.

Kleine Aussprachehilfe: e auf u=0; e auf 0=0; o aufu=uo oder ue; u aufo=ou.
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Die Transkription ist auf zwei Seiten verteilt. Die Zahlen am Rand sind die Zeilennummern. Uns interessiert vor-
allem Zeile 24 oben...

Abkirzungen am Ende der unvollstédndigen Transskription: Z.=Zeugen;
digt; f.=fehlt; Or.=Original.

D.=Datum; S.=Siegel; b.=bescha-

21 NB2017



	Das Dokument vom 2. Sept. 1367 mit der ersten Erwähnung einer Brücke zu Wangen "und mit allem dem, so darzu höret" ...

